
Einverständniserklärung für die Game-Checker-Lan

Sehr geehrte Eltern.
Ihr Kind hat sich bei uns zur Veranstaltung vom 29.02.08 bis zum 01.03.08 in Schönborn 
angemeldet. Damit die Teilnahme ermöglicht werden kann, benötigen wir von Ihnen eine 
Vollmacht und eine Erklärung, das es mit Ihrer Zustimmung geschieht, wenn sich Ihr Kind 
auf unserer Veranstaltung aufhält und aktiv daran teilnimmt. 
Bitte beachten Sie, dass sie mit ihrer Unterschrift die von uns benötigte Vollmacht ausstellen. 
Ferner müssen aale Felder vollständig und richtig ausgefüllt werden.

1. Name und Anschrift a) des Kindes:  b) des Erziehungsberechtigten:

__________________________________      ______________________________________

__________________________________      ______________________________________

__________________________________      ______________________________________
2. Mein / Unser Kind hat das 16. Lebensjahr vollendet und ist im Besitz eines gültigen 

Personalausweises. Dieser wird zusammen mit dieser Vollmacht beim Einlass 
kontrolliert. Wenn kein gültiger Personalausweis als Altersnachweis vorhanden ist, 
kann der Veranstalter aus rechtlichen Gründen keinen Zugang gewähren.

3. Die Veranstaltung findet vom 29.02.08 18.00 Uhr bis 01.03.08 12.00 Uhr in der 
Schönbornhalle in Schönborn statt.

4. Ich / Wir versichern hiermit, dass sich auf dem Rechner meines / unseres Kindes keine 
indizierten Titel befinden. Dabei handelt es sich um Spiele, Filme u.ä., die von der 
Bundesprüfanstalt für Jugend gefährdende Medien entsprechend eingestuft wurden. 

5. Ich / Wir versichern, dass ich / wir für die Dauer de Veranstaltung im Falle eines 
Medizinischen Notfalls erreichbar bin / sind. Dies gilt auch für etwaigen Ausschluss 
meines / unseres Kindes von der Veranstaltung wegen Verstoßes gegen die 
Hausordnung oder Regeln.

Bitte tragen Sie dazu hier ein, wo und wie wir Sie während der Veranstaltung erreichen 
können und nennen Sie bitte auch eine Telefonnummer und Handynummer:

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Auf dem Beigefügten Blatt befindet sich die AGB.
Ich / wir erkläre / n hiermit, dass ich / wir diese gelesen und verstanden habe / n und mein  / 
unser Kind entsprechend unterrichtet habe / n.
Sollte das beigefügte Blatt nicht vorhanden sein, so können Sie diese AGB im Internet unter
http://www.game-checker.de/html/agb.html
nachlesen.

7. Anmerkung

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift:

____________________________________ 

http://www.game-checker.de/html/agb.html


AGB
§1 TEILNAHMEGEBÜHR

DIE TEILNAHMEGEBÜHR BETRÄGT 4€(ÜBERWEISUNG) UND 6€ (ABENDKASSE) PRO PERSON ).
BEZAHLT WIRD BEI ANKUNFT. DIE ANMELDUNG IST MINDESTENS 3 TAGE VORHER ZU TÄTIGEN.

§2 REGELAKZEPTANZ

DIE AUSGESCHRIEBENEN REGELN MÜSSEN BEI EINTRITT UNTERSCHRIEBEN UND SOMIT 

AKZEPTIERT WERDEN.

2.1.

DAS MINDESTALTER DER TEILNEHMER BETRÄGT 16, DIESE MÜSSEN EINE SCHRIFTLICHE 

ERLAUBNIS DER ELTERN VORWEISEN KÖNNEN. TEILNEHMER ÜBER 18 BRAUCHEN DIES 

NATÜRLICH NICHT.

2.2.

BEI PROBLEMEN MIT DEN PC STEHEN EUCH DIE ORGANISATOREN GERN ZUR VERFÜGUNG. LAN -
KABEL MÜSSEN SELBST MITGEBRACHT WERDEN UNGEFÄHRE LÄNGE 10M.

2.3.

DIE BEI DER LAN ENTSTANDENEN SCHÄDEN TRÄGT JEDER SELBST, SOLANGE SIE NICHT 

MUTWILLIG VON EINEM ANDEREN MITSPIELER VERURSACHT WURDEN, IN DIESEM FALL HAFTET 

DER VERURSACHER SELBST

2.4.

DAS BENUTZEN UND VERBREITEN VON RAUBKOPIEN ODER SONSTIGER NICHT LIZENSIERTER 

SOFTWARE IST STRENGSTENS VERBOTEN.

2.5.

DAS ANSCHLIEßEN VON GERÄTEN, DIE NICHT ZUR PC AUSRÜSTUNG GEHÖREN WIE Z.B.:
TOASTER, MIKROWELLE,... IST VERBOTEN!

2.6.

TEILNEHMER DIE SICH NICHT AN DIE REGELN HALTEN, WERDEN OHNE RÜCKERSTATTUNG DER 

TEILNAHMEGEBÜHREN VON DER LAN ENTFERNT!

§3 SCHLAFMÖGLICHKEIT

ES BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT IN EINEM SEPARATEN RAUM ZU SCHLAFEN. DAFÜR EMPFIEHLT 

ES SICH EINEN SCHLAFSACK UND EINE ISOMATTE MITZUBRINGEN.

§4 MITBRINGEN VON ESSEN

ESSEN DARF MITGEBRACHT WERDEN. ES WIRD AUCH VOR ORT MÖGLICHKEITEN DER 

ESSENSBESCHAFFUNG GEBEN, ZUM BEISPIEL DURCH ORGANISIERTES PIZZA BESTELLEN ODER 

ÄHNLICHES..



§5 ALKOHOL UND ZIGARETTEN

ALKOHOLKONSUM IST NUR IN GERINGEN MAßEN ERLAUBT, HARTE ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 

SIND GENERELL VERBOTEN. DAS RAUCHEN IST NUR AUßERHALB DER HALLE GESTATTET.

§6 BESTUHLUNG UND -TISCHUNG

ES WIRD AUF DEN BEREITGESTELLTEN TISCHEN IN DER HALLE GESPIELT. GENUG STÜHLE, AUCH 

FÜR ZUSÄTZLICHE BESUCHER, SIND VORHANDEN.

§7 NETZWERKTECHNIK

NÄHERES ZUM NETZWERK FINDET IHR UNTER DER RUBRIK "TECHNIK"

§8 PARKPLÄTZE

PARKPLÄTZE SIND AUSREICHEND VORHANDEN. DAS ZUPARKEN DES HALLENEINGANGS IST 

UNTERSAGT. WENN IHR JEMANDEN KENNT DER AUCH AUF UNSERE LAN KOMMT BILDET BITTE 

EINE FAHRGEMEINSCHAFT.

§9 TURNIERABLAUF

DIE ORGANISATION VON TURNIEREN IST DEN ORGANISATOREN, ODER DAZU BESTIMMTEN 

TEILNEHMERN ZUGESAGT.

DIE TURNIERE WERDEN AUCH VON DEN ORGANISATOREN AUSGEWERTET UND BEOBACHTET.

§10 LAN - FOTOS

FOTOS SIND ERLAUBT, ES WERDEN AUCH VON UNS BILDER GEMACHT, WENN IHR AUCH BILDER 

GEMACHT HABT KÖNNT IHR DIE UNS GERNE ZUKOMMEN LASSEN, UND DANN WERDEN WIR DIE 

BILDER AUF DER INTERNETSEITE VERÖFFENTLICHEN.


